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2022 

2. Änderung der Satzung 
der Kommunalen Zusatzversorgungskasse 

Westfalen – Lippe
(kvw-Zusatzversorgung)

Vom 21. April 2016

Auf Grund des §  13 Absatz  1 und Absatz  2 Satz  1 des 
Gesetzes über die kommunalen Versorgungskassen und 
Zusatzversorgungskassen im Lande Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. No-
vember 1984 (GV. NRW. S.  694, ber. S.  748), von denen 
§  13 Absatz  1 durch Gesetz vom 1. Oktober 2015 (GV. 
NRW. S.  698) geändert worden ist, hat der Kassenaus-
schuss in seiner Sitzung am 21. April 2016 wie folgt be-
schlossen:

§ 1 
Änderung der Satzung

Die Satzung der Kommunalen Zusatzversorgungskasse 
Westfalen-Lippe vom 24. November 2014 (GV. NRW. 
2015 S. 40, ber. S. 235), die durch Satzung vom 21. Mai 
2015 (GV. NRW. S.  561) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 14 wird wie folgt gefasst:

  „§ 14  Beendigung der Mitgliedschaft und ihre 
Rechtsfolgen“.

 b)  Die Angabe zu § 58 wird wie folgt gefasst:

  „§ 58 Rückstellung für Überschussbeteiligung“.

 c)   Nach der Angabe zu §  59 werden folgende An-
gaben eingefügt:

  „§ 59a  Finanzieller Ausgleich beim Ausscheiden 
aus dem Abrechnungsverband II

  § 59b Einmalbetrag

  § 59c  Optionen zur Zahlung des Einmalbetrages“.

  Die bisherige Angabe

   „§ 59a  Finanzwirtschaft, Wirtschaftsführung und 
Rechnungswesen“ wird die Angabe 

  „§ 59d  Finanzwirtschaft, Wirtschaftsführung und 
Rechnungswesen“.

 d)   Nach der Angabe zu § 60 wird die folgende Anga-
be eingefügt:

   „§ 60a  Ermittlung und Deckung des Finanzbe-
darfs im Abrechnungsverband II“.

 2.  § 2 Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben.

 3.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

   „4. juristische Personen des privaten Rechts und 
Personengesellschaften, wenn sie kommunale 
Aufgaben erfüllen, ihr dauernder Bestand gesi-
chert erscheint und die Folgen einer Insolvenz ge-
genüber der Kasse als abgesichert anzusehen sind 
und“.

 b)  Nummer 5 wird aufgehoben.

 c)  Nummer 6 wird Nummer 5.

 4.  Dem § 4 Absatz 5 werden folgende Sätze angefügt:

  „7Es besteht ein Anspruch auf Sitzungsgeld. 8Die 
Höhe richtet sich nach den Regelungen für die Mit-
glieder der Landschaftsversammlung des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe.“

 5.   In §  5 Absatz  1 Nummer  10 werden die Wörter 
„Nummern 4 und 5“ durch die Angabe „Nummer 4“ 
ersetzt.

 6.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Erle-
digung“ die Wörter „der Geschäfte“ eingefügt.

 b)   In Absatz 3 werden die Wörter „vertritt die Kasse 
in Rechts- und Verwaltungsgeschäften“ durch die 

Wörter „ist die gesetzliche Vertreterin/der gesetz-
liche Vertreter der Kasse“ ersetzt.

 7.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 8.   In § 12 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 11 Ab-
satz 2“ durch die Angabe „§ 3 Nummer 4“ ersetzt.

 9.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 werden die Wörter „Nummer 4 und 5“ 
durch die Angabe „Nummer 4“ ersetzt und nach 
den Wörtern „des privaten Rechts“ die Wörter 
„und Personengesellschaften“ eingefügt.

 b)  Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

     „1. von Mitgliedern im Sinne des §  3 Num-
mer 4

 a)   jede Änderung bei den Inhaber-/Beteiligungsver-
hältnissen

 b)  der Wegfall der kommunalen Aufgabenerfüllung

 c)   eine Gefährdung des dauerhaften Bestandes des 
Mitglieds;“.

  bb)  Nummer 2 wird aufgehoben.

  cc)  Nummer 3 wird zu Nummer 2.

10.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 14 
  Beendigung der Mitgliedschaft und ihre 
  Rechtsfolgen“.

 b)  Folgende Absätze 6 und 7 werden angefügt:

   „(6) Im Falle des Ausscheidens aus dem Abrech-
nungsverband I, richtet sich der vom ausgeschie-
denen Mitglied zu zahlende fi nanzielle Ausgleich 
nach den §§ 15 bis 15b.

  (7) Im Falle des Ausscheidens aus dem Abrechnungs-
verband II, richtet sich der vom ausgeschiedenen 
Mitglied zu zahlende fi nanzielle Ausgleich nach den 
§§ 59a bis 59c.“

11.   In § 15 Absatz 3 werden die Wörter „Absatz 4 Satz 2 
Nummer  2 Buchstabe b und Nummer  3“ durch die 
Wörter „Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe c und 
Nummer 2“ ersetzt.

12.   In §  15a Absatz  3 Satz  1 werden nach den Wörtern 
„aus einem anderen Mitglied“ die Wörter „des Ab-
rechnungsverbandes I“ eingefügt.

13.   In §  57 Satz  1 wird nach dem Wort „der“ das Wort 
„kapitalgedeckten“ und nach dem Wort „ist“ das 
Wort „jeweils“ eingefügt.

14.  § 58 wird wie folgt geändert:

 „§ 58 
 Rückstellung für Überschussbeteiligung

  (1) 1Die Rückstellung für Überschussbeteiligung im 
kapitalgedeckten Abrechnungsverband II der 
Pfl ichtversicherung und in der freiwilligen Versiche-
rung dient jeweils der Finanzierung von Leistungs-
verbesserungen oder Leistungserhöhungen und der 
Deckung von Fehlbeträgen, soweit die jeweilige Ver-
lustrücklage nicht ausreicht. 2Die Rückstellung für 
Überschussbeteiligung im kapitalgedeckten Abrech-
nungsverband II dient außerdem der Entlastung von 
Mitgliedern in diesem Abrechnungsverband, soweit 
diese als Arbeitgeber Pfl ichtbeiträge von mehr als 4 
Prozent der zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelte 
geleistet haben. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend in Bezug auf eine nach § 56 Absatz 2 gebildete 
Teildeckungsrückstellung in der Pfl ichtversicherung 
(Abrechnungsverband I).

  (2) 1Der Überschuss in der kapitalgedeckten Pfl icht-
versicherung (Abrechnungsverband II) und der frei-
willigen Versicherung, der sich entsprechend dem 
versicherungstechnischen Geschäftsplan ergibt, wird 
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jeweils in eine Rückstellung für Überschussbeteili-
gung eingestellt, soweit er nicht zur Dotierung der 
Verlustrücklage oder zur Bildung weiterer geschäfts-
planmäßig festgelegter Rückstellungen benötigt 
wird. 2Dies gilt entsprechend für eine nach § 56 Ab-
satz  2 gebildete Teildeckungsrückstellung in der 
Pfl ichtversicherung (Abrechnungsverband I).

  (3) Über die Verwendung der in der Rückstellung für 
Überschussbeteiligung eingestellten Mittel entschei-
det der Kassenausschuss auf Vorschlag der Verant-
wortlichen Aktuarin/des Verantwortlichen Aktuars.“

15.  § 59 wird wie folgt geändert:

 a)   In § 59 werden die Absätze 2 und 3 wie folgt ge-
fasst:

   „(2) Weist die versicherungstechnische Bilanz für 
den Abrechnungsverband II oder für die freiwilli-
ge Versicherung vor Entnahmen aus der Ver-
lustrücklage und der Rückstellung für Über-
schussbeteiligung einen Verlust (Jahresfehlbetrag) 
oder eine bilanzielle Unterdeckung (bilanzieller 
Fehlbetrag) aus, können zu deren Deckung die 
dem jeweiligen Abrechnungsverband zugeordnete 
Verlustrücklage und, sofern diese aufgebraucht 
ist, die jeweilige Rückstellung für Überschussbe-
teiligung herangezogen werden.

   (3) Verbleibt nach Inanspruchnahme der Ver-
lustrücklage und der Rückstellung für Über-
schussbeteiligung gemäß Absatz  1 im Abrech-
nungsverband II ein bilanzieller Fehlbetrag, der 
nach Einschätzung der Verantwortlichen Aktua-
rin/des Verantwortlichen Aktuars voraussichtlich 
mit den zukünftigen Erträgen nicht ausgeglichen 
werden kann, beschließt der Kassenausschuss auf 
Vorschlag der Verantwortlichen Aktuarin/des Ver-
antwortlichen Aktuars nach § 60a Absatz 2 geeig-
nete Maßnahmen, durch die der bilanzielle Fehl-
betrag planmäßig wieder ausgeglichen und eine 
angemessene Kapitalausstattung im Sinne von 
§ 60a hergestellt wird.“

 b)   Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4 und die 
Wörter „für künftige Leistungsverbesserungen“ 
werden durch die Wörter „für Überschussbeteili-
gung“ ersetzt.

 c)   Der bisherige Absatz 4, wird zu Absatz 5 und die 
Wörter „nach den Absätzen 1 bis 3“ werden durch 
die Wörter „nach den Absätzen 1 bis 4“ ersetzt.

16.  Nach § 59 werden folgende §§ 59a bis 59c eingefügt:

 „§ 59a 
 Finanzieller Ausgleich beim Ausscheiden 
 aus dem Abrechnungsverband II

  (1) Im Falle des Ausscheidens aus dem Abrechnungs-
verband II hat das ausgeschiedene Mitglied an die 
Kasse für die auf ihr lastenden Verpfl ichtungen aus 
der Pfl ichtversicherung einen fi nanziellen Ausgleich 
für nicht gedeckte Fehlbeträge und Unterfi nanzie-
rungsrisiken auf Grund einer unvorhersehbaren und 
nicht nur vorübergehenden Änderung der Verhältnis-
se zu erbringen.

  (2) 1Der fi nanzielle Ausgleich ist in Form eines Ein-
malbetrags (§ 59b) zu leisten, sofern sich das ausge-
schiedene Mitglied nicht bis spätestens einen Monat 
nach Zugang der Mitteilung über die Höhe des Ein-
malbetrags durch schriftliche Erklärung gegenüber 
der Kasse für die Zahlung einer der in § 59c vorgese-
henen Optionen entscheidet. 2Insolvenzfähige Mit-
glieder können die ratenweise Tilgung im Rahmen 
der Zahlungsoptionen nach §  59c Absatz  1 und die 
Einmalzahlung nach § 59c Absatz 1 Buchstabe c nur 
wählen, wenn sie bis zu dem in Satz  1 genannten 
Zeitpunkt 

 a)   eine unwiderrufl iche Verpfl ichtungserklärung ei-
ner oder mehrerer juristischer Personen des öf-
fentlichen Rechts, deren Insolvenzfähigkeit durch 
Gesetz ausgeschlossen ist,

 b)   eine unwiderrufl iche Deckungszusage eines im 
Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versi-
cherungsunternehmens oder

 c)   eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft eines 
im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen 
und mit einer Institutssicherung versehenen Kre-
ditinstituts

  in Höhe des nach § 59b berechneten Einmalbetrages 
(Sicherungsbetrag) vorlegen. 3Die Kasse kann ein an-
deres Sicherungsmittel zulassen. 4Tritt die Insolvenz-
fähigkeit erst während des Zahlungszeitraums nach 
§ 59c ein, hat das ausgeschiedene Mitglied unverzüg-
lich eine Satz  2 entsprechende Absicherung beizu-
bringen.

  (3) 1Ist das ausgeschiedene Mitglied durch eine Aus-
gliederung ganz oder teilweise aus einem anderen 
Mitglied des Abrechnungsverbandes II hervorgegan-
gen, sind ihm auch Ansprüche und Anwartschaften 
auf Grund früherer Pfl ichtversicherungen über das 
ausgliedernde Mitglied zuzurechnen. 2Kann nicht 
festgestellt werden, welche der bei dem ausgliedern-
den Mitglied entstandenen Ansprüche und Anwart-
schaften dem ausgegliederten Bereich zuzuordnen 
sind, werden diese dem durch Ausgliederung entstan-
denen Mitglied in dem Verhältnis zugerechnet, das 
dem Verhältnis der Zahl der ausgegliederten Beschäf-
tigten zur Gesamtzahl der Beschäftigten entspricht, 
die am Tag vor der Ausgliederung über das ausglie-
dernde Mitglied pfl ichtversichert waren. 3Für die Hö-
he der Ansprüche und Anwartschaften nach Satz  2 
kann die Kasse Durchschnittsbeträge errechnen. 4Der 
Barwert der Verpfl ichtung nach Satz  2 vermindert 
sich um jeweils ein Zwanzigstel für je zwölf der in 
der Zeit zwischen dem Beginn und dem Ende der 
Mitgliedschaft im Abrechnungsverband II zurückge-
legten vollen Monate. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten ent-
sprechend, wenn ein Mitglied Pfl ichtversicherte von 
einem anderen Mitglied des Abrechnungsverbandes II 
im Wege der Ausgliederung übernommen hat.

  (4) 1Werden auf Grund von Vereinbarungen zwischen 
einem Mitglied im Abrechnungsverband II mit einem 
Arbeitgeber, der dort nicht Mitglied ist, entweder 
 Arbeitsverhältnisse übertragen oder von diesem Ar-
beitgeber mit ausgeschiedenen Pfl ichtversicherten 
des Mitglieds Arbeitsverhältnisse begründet, so ist 
das Mitglied verpfl ichtet, für die ausgeschiedenen 
Pfl ichtversicherten und die dem übertragenen Be-
stand zuzuordnenden Ansprüche und Anwartschaf-
ten den anteiligen Einmalbetrag nach § 59b Absatz 1 
bis 3 zu zahlen; kann nicht festgestellt werden, wel-
che Ansprüche und Anwartschaften dem übertrage-
nen Bestand zuzuordnen sind, so gilt §  12 Absatz  5 
Satz 4 entsprechend. 2Satz 1 gilt nicht, wenn der an-
dere Arbeitgeber eine Vereinbarung nach §  12 Ab-
satz 5 geschlossen hat. 3Die Kasse kann von der Er-
hebung eines anteiligen Einmalbetrages mit 
Zustimmung des Kassenausschusses absehen, wenn 
hiermit keine wesentlichen fi nanziellen Ausfälle ver-
bunden sind.

 § 59b 
 Einmalbetrag
  (1) 1Der Einmalbetrag berechnet sich durch Multipli-

kation der Unterfi nanzierungsquote mit der Summe 
des Barwertes der auf das ausgeschiedene Mitglied 
entfallenden Verpfl ichtungen im Abrechnungsver-
band II (Verpfl ichtungsbarwert) und einer Pauschale 
zur Deckung zukünftiger Verwaltungskosten in Höhe 
von 2 Prozent dieses Barwerts. 2Die Unterfi nanzie-
rungsquote ergibt sich aus der Differenz der Zahl 1 
zur Ausfi nanzierungsquote. 3Die Ausfi nanzierungs-
quote ergibt sich aus dem Verhältnis des zum Stich-
tag des letzten Jahresabschlusses vor dem Ausschei-
den des Mitglieds vorhandenen Teilvermögens des 
Abrechnungsverbandes II zur Summe des Barwertes 
der Verpfl ichtungen des Abrechnungsverbandes II 
(Gesamtverpfl ichtungsbarwert) und einer Pauschale 
zur Deckung zukünftiger Verwaltungskosten in Höhe 
von 2 Prozent dieses Barwerts. 4Das Teilvermögen 
entspricht dem Betrag der Verlustrücklage zuzüglich 
der versicherungstechnischen Rückstellungen abzüg-
lich eines bilanziellen Fehlbetrages des Abrech-
nungsverbandes II.

  (2) 1Für die Ermittlung des Verpfl ichtungsbarwertes 
und Gesamtverpfl ichtungsbarwertes sind zum Zeit-
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punkt der Beendigung der Mitgliedschaft im Abrech-
nungsverband II zu berücksichtigen

 a)   Ansprüche von Betriebsrentenberechtigten, künf-
tige Ansprüche von deren Hinterbliebenen und 
ruhende Ansprüche, sowie

 b)   Versorgungspunkte aus unverfallbaren Anwart-
schaften.

  2Entsprechend § 17 Satz 3 sind alle aus der einheitli-
chen Pfl ichtversicherung bis zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens erworbenen Ansprüche und Anwartschaf-
ten im Abrechnungsverband II zu berücksichtigen.

  (3) 1Der Verpfl ichtungsbarwert und der Gesamtver-
pfl ichtungsbarwert sind nach versicherungsmathe-
matischen Grundsätzen von der Verantwortlichen 
Aktuarin/von dem Verantwortlichen Aktuar der Kas-
se zu ermitteln. 2Zur Gewährleistung ausreichender 
Sicherheiten ist als Rechnungszins der zum Zeit-
punkt des Ausscheidens in der Deckungsrückstel-
lungsverordnung festgelegte Zinssatz zugrunde zu 
legen, höchstens jedoch ein Zinssatz von 2,75 Pro-
zent. 3Als Sterbetafeln sind die entsprechend der 
Nummer  1.2.3 der Durchführungsvorschriften zu 
§§  15a und 15b modifi zierten Heubeck-Richttafeln 
2005 G zu verwenden. 4Die jährliche Anpassung der 
Betriebsrenten nach § 37 wird einkalkuliert.

  (4) Die Kosten für die versicherungsmathematischen 
Berechnungen hat das ausgeschiedene Mitglied zu 
tragen.

  (5) 1Der Einmalbetrag ist innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung zu zahlen. 2Liefert das 
ausgeschiedene Mitglied die für die Berechnung des 
Einmalbetrags notwendigen Daten erst nach dem 
Zeitpunkt des Ausscheidens, wird der auf den Zeit-
punkt der Beendigung der Mitgliedschaft berechnete 
Betrag mit dem Rechnungszins des Absatz 3 Satz 2 
bis zum Ablauf des Monats der Datenlieferung auf-
gezinst.

  (6) Auf Vorschlag der Verantwortlichen Aktuarin/des 
Verantwortlichen Aktuars können zu den nach den 
Absätzen 1 bis 4 notwendigen Berechnungen weitere 
Berechnungsparameter vom Kassenausschuss be-
schlossen und in Durchführungsvorschriften zu 
§ 59b als Anhang zur Satzung aufgenommen werden.

 § 59c 
 Optionen zur Zahlung des Einmalbetrages

  (1) Das ausgeschiedene Mitglied kann für die Erfül-
lung des nach §  59b berechneten Betrages anstelle 
der Einmalzahlung zwischen folgenden Optionen 
wählen:

 a)   1Das ausgeschiedene Mitglied kann den Einmal-
betrag zuzüglich einer Verzinsung in Höhe des 
Zinssatzes gemäß § 59b Absatz 3 Satz 2 sowie ei-
ner zusätzlichen jährlichen Verwaltungskosten-
pauschale von 2 Prozent des pro Jahr zu zahlen-
den Betrages. in maximal 20 gleichen Jahresraten 
tilgen (ratenweise Tilgung); die Jahresrate ist je-
weils vorschüssig zum Jahrestag der Beendigung 
der Mitgliedschaft fällig. 2Das ausgeschiedene 
Mitglied kann jeweils zum Ende eines Geschäfts-
jahres verlangen, dass der Umfang einer Insol-
venzsicherung nach § 59a Absatz 2 Satz 2 auf den 
Betrag der Restschuld zum Ende des nachfolgen-
den Geschäftsjahres zuzüglich der in diesem Jahr 
fälligen Jahresrate beschränkt wird.

 b)   1Das ausgeschiedene Mitglied kann sich bei einer 
Einmalzahlung oder ratenweisen Tilgung auch 
für die nachträgliche Neuberechnung des nach 
§ 59b ermittelten Betrages des zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens vereinbarten Nachberechnungszeit-
raums entscheiden. 2In diesem Fall können wäh-
rend des vereinbarten Nachberechnungszeit-
raums sowohl das ausgeschiedene Mitglied als 
auch die Kasse nach jeweils fünf Jahren durch 
schriftliche Erklärung verlangen, dass der zu ent-
richtende Betrag zum Ende des Kalenderjahres, 
das dem Verlangen folgt, auf der Grundlage der 
dann gemäß § 59b Absatz 3 maßgebenden Berech-
nungsparameter neu berechnet und dem unter 

Berücksichtigung der laufenden Durchschnitts-
verzinsung und Rentenzahlungen fortgeschriebe-
nen Verpfl ichtungsbarwert (Vergleichswert) ge-
genüber gestellt wird. 3Ist der neu ermittelte 
Betrag geringer als der Vergleichswert, hat die 
Kasse dem ausgeschiedenen Mitglied den Diffe-
renzbetrag zu erstatten; im umgekehrten Fall ist 
das ausgeschiedene Mitglied verpfl ichtet, den Dif-
ferenzbetrag innerhalb eines Monats ab Zugang 
der Mitteilung an die Kasse zu zahlen. 4Zum Ende 
des Zahlungszeitraums wird nach den gleichen 
Grundsätzen eine Schlussrechnung erstellt.

 c)   1Das ausgeschiedene Mitglied kann bei seiner 
Entscheidung für die Option der nachträglichen 
Neuberechnung gemäß Buchstabe b verlangen, 
dass für die Ermittlung des von ihm nach §  59b 
zu zahlenden Betrages der maßgebende Rech-
nungszins um den Faktor 1,66 erhöht wird und 
sich dadurch der anfänglich zu zahlende Betrag 
reduziert. 2Der Erhöhungsfaktor wird für die 
Erstberechnung und die nachträglichen Neube-
rechnungen zu Grunde gelegt. 3Bei dieser Option 
werden Differenzbeträge zugunsten des Mitglieds 
nicht ausgezahlt, sondern bis zur Schlussrech-
nung vorgetragen. 4Die Schlussrechnung erfolgt 
zum Ende des Nachberechnungszeitraums mit 
den dann maßgebenden Rechnungsgrundlagen 
ohne Berücksichtigung des Erhöhungsfaktors.

  (2) Die Dauer des Nachberechnungszeitraums sowie 
die Berechnungen der Beträge nach Absatz 1 und der 
Vergleichswerte können in Durchführungsvorschrif-
ten geregelt werden, die vom Kassenausschuss zu be-
schließen sind.

  (3) 1Die nach Absatz  1 anfallenden Zahlungen sind 
vom ausgeschiedenen Mitglied jeweils innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Mitteilungen der Kasse 
zu zahlen. 2Auf laufende jährliche Zahlungen können 
Vorauszahlungen erhoben werden. 3Ist das ausge-
schiedene Mitglied mit den Zahlungen mehr als drei 
Monate in Verzug, ist die Kasse berechtigt, die aus-
stehenden Raten fällig zu stellen beziehungsweise 
die Schlussrechnung nach Absatz 1 zu erstellen.

  (4) Die Kosten für die versicherungsmathematischen 
Berechnungen hat das ausgeschiedene Mitglied zu 
tragen.

  (5) 1Der Sicherungsbetrag (§  59a Absatz  2 Satz  2), 
den das ausgeschiedene Mitglied zu erbringen hat, 
entspricht im Falle der Optionen des Absatzes 1 
Buchstabe a und b dem Einmalbetrag (§ 59b) zuzüg-
lich der in Absatz 1 geregelten Verzinsung sowie der 
Verwaltungskostenpauschale nach Absatz 1 Buchsta-
be a Satz  1. 2Soweit eine Neuberechnung nach Ab-
satz 1 vorgenommen wurde, ist der Sicherungsbetrag 
bei allen Zahlungsmodalitäten unter Berücksichti-
gung der bereits gezahlten Raten jeweils auf den neu 
ermittelten Betrag anzupassen. 3Auf Verlangen des 
ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt eine anteilige 
Kürzung des Sicherungsumfangs nach Entrichtung 
der jeweiligen Gesamtsumme der jährlichen Zahlung 
(Absatz  1). 4Das ausgeschiedene Mitglied kann bei 
einer ratenweisen Tilgung jeweils zum Ende eines 
Geschäftsjahres verlangen, dass der Umfang einer 
Insolvenzsicherung auf den Betrag der Restschuld 
zum Ende des nachfolgenden Geschäftsjahres zuzüg-
lich der in diesem Jahr fälligen Jahresrate be-
schränkt wird. 5Wählt das ausgeschiedene Mitglied 
die Option nach Absatz 1 Buchstabe c, wird die In-
solvenzsicherung nicht mit dem um den Faktor 1,66 
erhöhten Rechnungszins, sondern mit dem Rech-
nungszins nach § 59b Absatz 3 berechnet.“

17.  Der bisherige § 59a wird § 59d.

18.  Nach § 60 wird folgender § 60a neu eingefügt:

 „§ 60a 
 Ermittlung und Deckung des Finanzbedarfs 
 im Abrechnungsverband II

  (1) 1Der Pfl ichtbeitragssatz im Abrechnungsverband 
II ist nach versicherungsmathematischen Grundsät-
zen auf Vorschlag der Verantwortlichen Aktuarin/des 
Verantwortlichen Aktuars so festzusetzen, dass die 
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zu entrichtenden Beiträge zusammen mit dem vor-
handenen Vermögen und den sonstigen zu erwarten-
den Einnahmen des Abrechnungsverbandes voraus-
sichtlich ausreichen, um die satzungs- und 
betriebsrentenrechtlichen Leistungsverpfl ichtungen 
aus den Anwartschaften und Ansprüchen dauerhaft 
erfüllen zu können. 2Grundlage für die Festsetzung 
des Pfl ichtbeitragssatzes sind die im Versicherungs-
technischen Geschäftsplan defi nierten maßgeblichen 
Rechnungsgrundlagen. 3Diese umfassen den Rech-
nungszins zur Abzinsung der Verpfl ichtungen, die 
biometrischen Rechnungsgrundlagen sowie Annah-
men zum Renteneintrittsalter und zu den künftigen 
Verwaltungskosten.

  (2) 1Kommt die Verantwortliche Aktuarin/der Ver-
antwortliche Aktuar im Zusammenhang mit der 
Überprüfung der Finanzlage gemäß § 8 Absatz 1 zu 
der Einschätzung, dass die dauernde Erfüllbarkeit 
der Verpfl ichtungen auf der Grundlage der aktuellen 
Pfl ichtbeiträge und der künftig erwarteten Über-
schüsse nicht mehr gewährleistet ist, hat sie/er ge-
eignete Konsolidierungsmaßnahmen (z.B. die Anpas-
sung des Pfl ichtbeitragssatzes) vorzuschlagen, über 
die der Kassenausschuss entscheidet. 2Soweit der 
Pfl ichtbeitrag zur Herstellung oder Wiederherstel-
lung einer angemessenen Kapitalausstattung oder 
zur Finanzierung der Verstärkung der Rechnungs-
grundlagen auf Grund einer unvorhersehbaren und 
nicht nur vorübergehenden Änderung der Verhältnis-
se dient, kann er als Sonderzuschlag erhoben und in 
der Pfl ichtbeitragsabrechnung als Bestandteil des 
Pfl ichtbeitrags gegenüber dem Mitglied jeweils ge-
sondert ausgewiesen werden.

  (3) Weist der Abrechnungsverband eine angemessene 
Kapitalausstattung auf und kommt die Verantwort-
liche Aktuarin/der Verantwortliche Aktuar im Zu-
sammenhang mit der Überprüfung der Finanzlage 
gemäß §  8 Absatz  1 zu der Einschätzung, dass der 
Pfl ichtbeitragssatz abgesenkt werden kann, ohne die 
dauernde Erfüllbarkeit der Verpfl ichtungen zu ge-
fährden, hat sie/er geeignete Entlastungsmaßnahmen 
vorzuschlagen, über die der Kassenausschuss ent-
scheidet.

  (4) Die nach den Absätzen 1 bis 3 anzuwendenden 
Grundsätze und Einzelheiten zur Bestimmung der 
maßgeblichen Rechnungsgrundlagen können in 
Durchführungsvorschriften geregelt werden, die vom 
Kassenausschuss zu beschließen sind.“

19.   In §  66 Absatz  2 werden nach dem Wort „Bonus-
punkten“ die Wörter „sowie die Entlastung von Mit-
gliedern, soweit diese im Abrechnungsverband II Ar-
beitgeberpfl ichtbeiträge von mehr als 4 Prozent der 
zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelte geleistet ha-
ben,“ eingefügt.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzungsänderung tritt mit Wirkung vom 22. April 
2016 in Kraft.

Münster, den 21. April 2016

G e m k e

Vorsitzender des Kassenausschusses

– GV. NRW. 2016 S. 240

20302
Verordnung zur Änderung 

der Arbeitszeitverordnung Feuerwehr
Vom 3. Mai 2016

Auf Grund des § 117 Absatz 2 in Verbindung mit § 111 
Absatz 3 des Landesbeamtengesetzes vom 21. April 2009 
(GV. NRW. S. 224) verordnet das Ministerium für Inneres 
und Kommunales:

Artikel 1

In §  1 Absatz  2 der Arbeitszeitverordnung Feuerwehr 
vom 1. September 2006 (GV. NRW. S. 442), die durch Ar-
tikel 2 der Verordnung vom 7. September 2015 (GV. NRW. 
S.  682) geändert worden ist, wird die Angabe „Abs.  2 
Nr. 4“ durch die Angabe „Absatz 2 Nummer 5“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 3. Mai 2016

 
Der Minister 

für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ralf  J ä g e r  MdL

– GV. NRW. 2016 S. 243

223

Verordnung zur Änderung 
der Verordnung  zur Ausführung des 

§ 93 Abs. 2 Schulgesetz 
für das Schuljahr 2016/2017

Vom 9. Mai 2016

Auf Grund des §  93 Absatz  2 des Schulgesetzes NRW 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), der durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 13. November 2012 (GV. NRW. 
S.  514) geändert worden ist, verordnet das Ministerium 
für Schule und Weiterbildung im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium sowie mit Zustimmung der für Schu-
len und für Haushalt und Finanzen zuständigen Land-
tagsausschüsse:

Artikel 1

Die Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulge-
setz vom 18. März 2005 (GV. NRW. S.  218), die zuletzt 
durch Verordnung vom 19. Mai 2015 (GV. NRW. S.  477) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Die Zahl der wöchentlichen Pfl ichtstunden wird 
für Lehrerinnen und Lehrer an den in den Num-
mern 4 bis 9 genannten Schulformen innerhalb 
eines Zeitraumes von drei Schuljahren jeweils für 
drei Schulhalbjahre auf die volle Stundenzahl 
aufgerundet und für drei Schulhalbjahre auf die 
volle Stundenzahl abgerundet.“

 b)   In Absatz  5 Satz  1 werden die Wörter „(einschl. 
Berufsorientierungsjahr und Berufsgrundschul-
jahr)“ gestrichen.

 2.   In §  5 Absatz  3 werden nach den Wörtern „weiter-
führende Schulen“ die Wörter „und Förderschulen“ 
eingefügt.

 3.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 3 wird die Angabe „und 6“ durch die 
Angabe „bis 7“ ersetzt.
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  bb)   Die Nummern 1 und 2 werden wie folgt ge-
fasst:

    „1.  Bis zu drei Parallelklassen pro Jahrgang:

     a)  Die Bandbreite nach den Sätzen 2 und 
3 kann um bis zu fünf Schülerinnen 
und Schüler überschritten werden.

      b)  Abweichend von Buchstabe a darf in 
den Klassen 5 die Bandbreite in der 
Regel nur um bis zu zwei Schülerin-
nen und Schüler überschritten wer-
den.

     c)  In den Klassen 5 ist eine Überschrei-
tung der Obergrenze von 31 auf bis zu 
34 Schülerinnen und Schülern nur 
dann zulässig, wenn diesen der Weg zu 
einer anderen Schule der gewählten 
Schulform im Gebiet des Schulträgers 
nicht zugemutet werden kann oder die 
Einhaltung der Obergrenze von 31 im 
Gebiet des Schulträgers bauliche In-
vestitionsmaßnahmen erfordern oder 
zu sonstigen zusätzlichen fi nanziellen 
Belastungen des Schulträgers führen 
würde.

     d)  Eine Unterschreitung der Bandbreite 
bis auf 22 ist zulässig, wenn die Klas-
senbildung zur Vermeidung von Be-
schulungsproblemen in der Region 
und damit verbunden zur Ermögli-
chung der Schulpfl ichterfüllung erfor-
derlich und das Erreichen des Klas-
senfrequenzrichtwertes im laufenden 
Schuljahr wahrscheinlich ist.

     e)  Eine Unterschreitung der Bandbreite 
bis auf 18 ist zulässig, wenn den Schü-
lerinnen und Schülern der Weg zu ei-
ner anderen Schule der gewählten 
Schulform im Gebiet des Schulträgers 
nicht zugemutet werden kann.

     2. Ab vier Parallelklassen pro Jahrgang:

      a)  Soweit es im Einzelfall zur Klassen-
bildung erforderlich ist, kann die 
Bandbreite nach den Sätzen 2 und 3 
um eine Schülerin oder einen Schü-
ler unterschritten, an einer Real-
schule oder einem Gymnasium auch 
um eine Schülerin oder einen Schü-
ler überschritten werden.

      b)  Nummer  1 Buchstabe d gilt ent-
sprechend.“

 b)  In Absatz 6 Satz 3 wird die Angabe „und 6“ durch 
die Angabe „bis 7“ ersetzt.

 4.  Dem § 6a Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

  „Erhöht sich die Schülerzahl bis zum 1. August ge-
genüber dem Berechnungsstichtag 15. Januar, ist die 
Einrichtung weiterer Eingangsklassen zulässig, so-
weit die unter Berücksichtigung der erhöhten Schü-
lerzahl und der Berechnungsgrundsätze nach den 
Sätzen 2 bis 5 sich ergebende Höchstzahl der zu bil-
denden Klassen nicht überschritten wird.“

 5.   In § 7 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Relation 
„Schüler je Stelle“ (Zahl der Schüler je Lehrerstel-
le)“ durch die Wörter „Relation „Schülerinnen und 
Schüler je Stelle“ (Zahl der Schülerinnen und Schü-
ler je Lehrerstelle)“ ersetzt.

 6.  Nach § 7 werden die folgenden §§ 8 bis 10 eingefügt:

 „§ 8
 Relationen „Schülerinnen und Schüler je Stelle“

  (1) Die Relationen „Schülerinnen und Schüler je 
Stelle“ betragen nach Maßgabe des Haushalts 

 1.  Grundschule  21,95 

 2.  Hauptschule  17,86 

 3.  Realschule  20,94 

 4.  Sekundarschule  16,27

 5.  Gymnasium 

  a)  Sekundarstufe I  19,88  

  b)  Sekundarstufe II  12,70 

 6.  Gesamtschule 

  a)  Sekundarstufe I  19,32 

  b)  Sekundarstufe II  12,70 

 7.  Berufskolleg

  a)  Bildungsgänge der Berufsschule 

   –  Fachklassen des dualen Systems, einfachqua-
lifi zierend

    Vollzeit  16,18

     Teilzeit  41,64 

   –  Fachklassen des dualen Systems, doppelqua-
lifi zierend 

    Vollzeit  14,34

    Teilzeit  38,37 

   – Ausbildungsvorbereitung

    Vollzeit  16,18

    Teilzeit  41,64

   –  Ausbildung nach § 66 Berufsbildungsgesetz / 
§ 42m Handwerksordnung  31,60 

  b)   Bildungsgänge der Berufsfachschule 

   –   einjährig, berufl iche Kenntnisse (Vorausset-
zung: Hauptschulabschluss)  16,18 

   –  einjährig, berufl iche Kenntnisse (Vorausset-
zung: Hauptschulabschluss nach Klasse 10) 
16,18 

   –  zweijährig, berufl iche Kenntnisse und Fach-
hochschulreife  16,18 

   –  zweijährig, Berufsabschluss nach Landes-
recht und Fachoberschulreife  14,34 

   –  zweijährig, Berufsabschluss nach Landes-
recht [Voraussetzung: Hochschulreife oder 
Fachhochschulreife (schulischer Teil)]  16,18 

   –  dreijährig, berufl iche Kenntnisse und allge-
meine Hochschulreife  14,34 

   –  dreijährig, Berufsabschluss nach Landes-
recht und Fachhochschulreife oder allgemei-
ne Hochschulreife  14,34 

  c)  Bildungsgänge der Fachoberschule 

   –  einjährig, berufl iche Kenntnisse und Fach-
hochschulreife (FOS 12 B)  14,34 

    in zweijähriger Teilzeitform  38,37 

   –  zweijährig, berufl iche Kenntnisse und Fach-
hochschulreife (FOS 11, 12) 

    Klasse 11  41,64 

    Klasse 12 Vollzeit  14,34 

   –  einjährig, berufl iche Kenntnisse und allge-
meine Hochschulreife (FOS)  14,34 

    in zweijähriger Teilzeitform  38,37 

  d)  Bildungsgänge der Fachschule 

   Vollzeit  16,18 

   Teilzeit  38,37 

   Dreijährige Fachschule  27,28 

  e)   Bei halbjährig endenden Bildungsgängen ver-
doppelt sich die entsprechende Relation für 
das letzte Schuljahr.

 8.  Förderschulen 

  Förderschwerpunkte im Bereich der Lern- und Ent-
wicklungsstörungen (Lernen, Emotionale und soziale 
Entwicklung, Sprache)  9,92

 Förderschwerpunkt Sehen (Blinde)  5,89 
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  Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation (Ge-
hörlose)  5,89 

 Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung  6,14 

  Förderschwerpunkt Körperliche und motorische 
Entwicklung  5,89 

 Förderschwerpunkt Sehen (Sehbehinderte)  7,83 

  Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation 
(Schwerhörige)  7,83 

  Intensivpädagogische Förderung bei Schwerstbehin-
derung gem. §  15 Ausbildungsordnung sonderpäda-
gogische Förderung (außer Emotionale und soziale 
Entwicklung)  4,17

 9.  Schule für Kranke  5,89 

10.  Weiterbildungskolleg

 a)  Abendrealschule 

  – Vollbeleger  22,77 

  – Teilbeleger  35,00 

 b)  Abendgymnasium 

  – Vollbeleger  18,18 

  – Teilbeleger  41,90 

 c)  Kolleg 

  – Vollbeleger  12,55 

  – Teilbeleger  29,96. 

  (2) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
kann in besonderen Fällen, insbesondere für Schul-
versuche sowie bei Förderschulen und Schulen für 
Kranke, die Relationen nach den jeweiligen Erfor-
dernissen abweichend von Absatz  1 im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium festsetzen. Es wird 
ferner ermächtigt, bei notwendiger Aufteilung des 
Unterrichts in Theorieunterricht und fachpraktische 
Unterweisung im Rahmen der in Absatz 1 festgeleg-
ten Relationen Umrechnungen in Teilrelationen vor-
zunehmen.

§ 9
Unterrichtsmehrbedarf

(1) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
kann den Schulaufsichtsbehörden für den Unterrichts-
mehrbedarf einen Ganztagsstellenzuschlag für Grund-
schulen, für die Sekundarstufe I sowie für Förderschulen 
mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Höhe von 20 Pro-
zent sowie für die übrigen Förderschulen und die Schu-
len für Kranke in Höhe von 30 Prozent der Grundstel-
lenzahl zuweisen. Für die Berechnung des Ganztagsstel-
lenzuschlags an den Förderschulen ist zusätzlich der 
Unterrichtsmehrbedarf nach Absatz 2 Nummer 7 zu be-
rücksichtigen.

(2) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
kann den Schulaufsichtsbehörden nach näherer Bestim-
mung des Haushalts zusätzliche Stellen oder Mittel für 
den Unterrichtsmehrbedarf zuweisen, insbesondere:

1.  für besondere Unterrichtsangebote;

2.   für Schulversuche, Modellversuche und Entwick-
lungsvorhaben;

3.   für den Hausunterricht erkrankter Schülerinnen und 
Schüler;

4.  für die auslaufenden Integrativen Lerngruppen;

5.   für Integrationshilfen, muttersprachlichen Unterricht 
und für Schülerinnen und Schüler mit schwierigen 
Ausgangslagen;

6.   für die Ganztagsförderung in Hauptschulen und För-
derschulen in der Sekundarstufe I mit erweitertem 
Ganztagsbetrieb in Höhe von insgesamt 30 Prozent 
der Grundstellenzahl;

7.   für die sonderpädagogische Förderung im Bereich der 
Lern- und Entwicklungsstörungen an allgemeinen 
Schulen und an Förderschulen (Stellenbudget für 
Lern- und Entwicklungsstörungen);

8.   für die sonderpädagogische Förderung an allgemeinen 
Schulen außerhalb der Lern- und Entwicklungsstö-
rungen; 

9.   für die Verringerung der Klassengröße in der Real-
schule und in der Sekundarstufe I der Gesamtschule 
und des Gymnasiums.

§ 10
Ausgleichsbedarf

(1) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
kann den Schulaufsichtsbehörden zusätzliche Stellen 
oder Mittel zuweisen zum Ausgleich für:

1.   Vertretungsunterricht, insbesondere bei langfristigen 
Erkrankungen und Mutterschutz sowie für eine Ver-
tretungsreserve Grundschule;

2.   Tätigkeit von Lehrkräften, die gleichzeitig als Fach-
leiterinnen oder Fachleiter an einem Zentrum für 
schulpraktische Lehrerausbildung tätig sind;

3.   Personalratstätigkeit und Tätigkeit in einer Schwer-
behindertenvertretung in Höhe der gewährten An-
rechnungsstunden.

(2) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
kann den Schulaufsichtsbehörden nach näherer Bestim-
mung des Haushalts zusätzliche Stellen oder Mittel zu-
weisen, insbesondere zum Ausgleich für Lehrerinnen und 
Lehrer, denen die Vorgriffsstunde zurückgewährt wird, 
für Fortbildung und Qualifi kation, Medienberatung und 
Datenschutz, zur Betreuung von Praktikantinnen und 
Praktikanten in den Praxiselementen nach dem Lehrer-
ausbildungsgesetz, für Curriculumentwicklung, für Auf-
gaben der inneren Schulentwicklung, für Schulversuche, 
für Fachberatung in der Schulaufsicht, für Berufs- und 
Studienorientierung, für Beratung zur Suchtvorbeugung, 
für Beratung für den Schulsport, für Schulbuchgenehmi-
gung und Softwareberatung, für die Mitarbeit in Kom-
munalen Integrationszentren zur Förderung von Kindern 
und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien und zur Un-
terstützung des Inklusionsprozesses.“

7.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 wird die Angabe „2016“ durch die An-
gabe „2017“ ersetzt.

 b)  Folgender Absatz 3 wird angefügt:

   „(3) §  6 Absatz  5 Nummer  1 Buchstabe d und 
Nummer  2 Buchstabe b treten am 31. Juli 2019 
außer Kraft.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2016 in Kraft.

Düsseldorf, den 9. Mai 2016

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Sylvia  L ö h r m a n n

– GV. NRW. 2016 S. 243

223

Zweite Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über den Bildungsgang und die 
Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe

Vom 11. Mai 2016

Auf Grund des §  52 Absatz  1 und 3 des Schulgesetzes 
NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), der durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Juni 2006 (GV. NRW. 
S.  278) geändert worden ist, verordnet das Ministerium 
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für Schule und Weiterbildung mit Zustimmung des für 
Schulen zuständigen Ausschusses:

Artikel 1

Die Verordnung über den Bildungsgang und die Abitur-
prüfung in der gymnasialen Oberstufe vom 5. Oktober 
1998 (GV. NRW. S.  594), die zuletzt durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 2. November 2012 (GV. NRW. S. 488) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.   In § 3 Absatz 1 werden die Wörter „der Sekundarstu-
fe I oder II gemäß § 43 APO S I“ gestrichen.

 2.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

   „(2) Eine Unterrichtsstunde im Sinne dieser Ver-
ordnung wird mit 45 Minuten berechnet. Im Rah-
men eines Wochen-, Monats-, Halbjahres- oder 
Jahresplanes kann die Schulkonferenz andere 
Zeiteinheiten oder Epochenunterricht beschlie-
ßen. Die festgelegten Wochenstundenzahlen für 
die einzelnen Kurse bleiben verbindlich.“

 b)   Die bisherigen Absätze 2 bis 11 werden die Ab-
sätze 3 bis 12.

 3.   In § 7 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „ausgewählten“ 
gestrichen.

 4.   In § 8 Absatz 4 wird die Angabe „Abs. 4“ durch die 
Angabe „Absatz 5“ ersetzt.

 5.  In § 9 Absatz 3 wird Satz 2 aufgehoben.

 6.   In § 11 Absatz 8 Satz 1 wird das Wort „zweistündi-
ge“ durch die Wörter „zwei- oder dreistündige“ er-
setzt.

 7.   In §  14 Absatz  2 Satz  3 werden die Wörter „und in 
den in der Einführungsphase neu begonnenen 
Fremdsprachen“ gestrichen.

 8.  § 18 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „und 5“ ge-
strichen.

 b)   In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „bis 6“ gestri-
chen.

 c)   In Absatz  3 Satz  4 wird nach der Zahl „19“ die 
Angabe „und § 23“ angefügt.

 9.  § 23 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 werden nach dem Wort „kann“ die Wör-
ter „auf Antrag“ eingefügt.

 b)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

  „§ 19 Absatz 1 Satz1 gilt entsprechend.“

10.   In § 28 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „beziehungs-
weise“ durch das Wort „bis“ ersetzt.

11.   In § 33 Absatz 3 wird nach Satz 2 folgender Satz ein-
gefügt:

  „Über Ausnahmen entscheidet die oberste Schulauf-
sichtsbehörde.“

12.  § 38 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

   „(5) Im Fach Sport als viertes Abiturprüfungs-
fach ergibt sich die Note der praktischen Prüfung 
gleichwertig aus den Notenergebnissen des ersten 
und zweiten Prüfungsteils. Die Note der Fachprü-
fung ergibt sich gleichwertig aus den Notenergeb-
nissen der praktischen und der mündlichen Prü-
fung. Nicht ganzzahlige Ergebnisse der 
praktischen Prüfung und der Fachprüfung wer-
den mathematisch gerundet.“

 b)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

13.  § 40a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben.

 b)   In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „mindestens 
zweijährigen“ gestrichen.

14.   In §  43 Absatz  1 werden nach dem Wort „Fachprü-
fungsausschüsse“ die Wörter „,denen vom jeweiligen 
Ausschuss nicht stattgegeben wird,“ eingefügt.

15.  § 44 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 11. Mai 2016

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Sylvia  L ö h r m a n n

– GV. NRW. 2016 S. 245

75

Vierte Verordnung
zur Änderung der Verordnung

zur Umsetzung der Energieeinsparverordnung
Vom 10. Mai 2016

Auf Grund des § 7 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 4 
des Energieeinsparungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. September 2005 (BGBl. I S. 2684), 
die durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2197) geändert worden sind, und § 1 der Ver-
ordnung über Zuständigkeiten nach dem Energieein-
sparungsgesetz, der Energieeinsparverordnung und der 
Richtlinie 2010/31/EU vom 4. November 2008 (GV. NRW. 
S. 686), die durch Verordnung vom 20. Oktober 2015 (GV. 
NRW. S.  729) neu gefasst worden ist, verordnet das 
 Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
 Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen:

Artikel 1

Die Verordnung zur Umsetzung der Energieeinspar-
verordnung vom 31. Mai 2002 (GV. NRW. S.  210, ber. 
S. 367), die zuletzt durch Verordnung vom 14. November 
2012 (GV. NRW. S.  553) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Satz  1 werden die Wörter „geändert 
durch Verordnung zur Änderung der Energieein-
sparverordnung vom 29. April 2009 (BGBl.  I 
S. 954)“ durch die Wörter „die zuletzt durch Arti-
kel 3 der Verordnung vom 24. Oktober 2015 
(BGBl.  I S.  1789) geändert worden ist“ und die 
 Angabe „Absatz 6“ durch die Angabe „Absatz 7“ 
ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   Im Textteil vor Nummer  1 wird die Angabe 
„Abs.“ durch das Wort „Absatz“ ersetzt.

  bb)   In Nummer 2 werden nach der Angabe „§ 27“ 
die Wörter „Absatz 1, 2 und 3 Nummer 2“ ein-
gefügt.

 c)  Folgender Absatz 3 wird angefügt:

   „(3) Die Bezirksregierung Arnsberg ist Verwal-
tungsbehörde im Sinne von §  36 Absatz  2 Satz  1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 
1987 (BGBl.  I S.  602), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 13. Mai 2015 (BGBl. I S. 706) ge-
ändert worden ist, in den Fällen des § 27 Absatz 3 
Nummer  1 und 3 der Energieeinsparverordnung. 
Hierbei ist § 26d Absatz 3 Satz 3 der Energieein-
sparverordnung zu beachten.“
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2.   In Anlage 1 werden die Wörter „(Stand: Oktober 
2009)“ gestrichen.

3.  Anlage 2 wird wie folgt geändert:

 a)   Die Wörter „(Stand: Oktober 2009)“ werden gestri-
chen.

 b)  Die Nummernbezeichnung „2.1“ wird gestrichen.

 c)  Nummer 2.2 wird aufgehoben.

4.   In Anlage 3 werden die Wörter „(Stand: Oktober 
2009)“ gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 10. Mai 2016

 
Der Minister 

für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Michael  G r o s c h e k

– GV. NRW. 2016 S. 246

7123

Verordnung 
zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem 
Berufsqualifi kationsfeststellungsgesetz NRW 

für das Berufsbild „staatlich anerkannte 
Heilpädagogin oder staatlich anerkannter 

Heilpädagoge (FH)“
Vom 23. Mai 2016

Auf Grund des §  13 Absatz  6 des Berufsqualifi kations-
feststellungsgesetzes NRW vom 28. Mai 2013 (GV. NRW. 
S. 272) verordnet das Ministerium für Arbeit, Integration 
und Soziales:

§ 1
Zuständigkeit

(1) Die Zuständigkeit gemäß §§ 9 und 13 des Berufsqua-
lifi kationsfeststellungsgesetzes NRW vom 28. Mai 2013 
(GV. NRW. S. 272) für die Entscheidung über die Befug-
nis zur Aufnahme oder Ausübung des Berufes „staatlich 
anerkannte Heilpädagogin oder staatlich anerkannter 
Heilpädagoge“ nach akademischer Ausbildung sowie für 
die Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Be-
rufsqualifi kationen für dieses Berufsbild wird auf die 
Bezirksregierungen übertragen.

(2) Örtlich zuständig ist die Bezirksregierung,

1.   in deren Zuständigkeitsbereich die antragstellende 
Person ihren Wohnsitz hat oder

2.   bei fehlendem Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, in 
deren Zuständigkeitsbereich die zukünftige Arbeits-
stätte liegt.

§ 2
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Mai 2016 in 
Kraft und am 31. Dezember 2021 außer Kraft.

Düsseldorf, den 23. Mai 2016

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Rainer  S c h m e l t z e r

– GV. NRW. 2016 S. 247

2022

Erste Änderung der Satzung 
der Kommunalen Versorgungskassen 

Westfalen-Lippe (kvw)
Vom 21. April 2016

Auf Grund des § 3 Absatz 1 des Gesetzes über die Kom-
munalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskas-
sen im Lande Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 6. November 1984 (GV. NRW. 
S. 694, ber. S. 748) hat der Verwaltungsrat in seiner Sit-
zung am 21. April 2016 wie folgt beschlossen:

1

Die Satzung der Kommunalen Versorgungskassen West-
falen-Lippe vom 24. November 2014 (GV. NRW. S.  255) 
wird wie folgt geändert:

1. § 2 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „1Die Mitglieder können die Versorgungskassen be-
auftragen, für sie die Aufgaben der Festsetzungsstelle 
für die Beihilfeleistungen und die Befugnisse der 
Obersten Dienstbehörde gemäß §§ 45 Absatz 3, 49 Ab-
satz 1 Satz 1 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
in der Fassung des Dienstrechtsanpassungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. Mai 2013 
(GV. NRW. S.  234) in der jeweils geltenden Fassung 
wahrzunehmen; dies gilt auch für die Wahrnehmung 
von Aufgaben als Familienkasse.“

2. § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

  „3. juristische Personen des privaten Rechts und Per-
sonengesellschaften, wenn sie kommunale Aufgaben 
erfüllen,“.

3. § 4 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 a)   Nach Satz 3 werden folgende Sätze 4 und 5 einge-
fügt:

   „4Es besteht ein Anspruch auf Sitzungsgeld. 5Die 
Höhe richtet sich nach den Regelungen für die 
Mitglieder der Landschaftsversammlung des 
Land schaftsverbandes Westfalen-Lippe.“

 b)   Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden die Sätze 6 
und 7.

4. § 7 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer ist 
die gesetzliche Vertreterin/der gesetzliche Vertreter 
der Versorgungskassen, soweit die Leiterin/der Leiter 
die Vertretung sich nicht im Einzelfall vorbehält.“

2

Diese Satzungsänderung tritt mit Wirkung vom 22. April 
2016 in Kraft.

Münster, den 21. April 2016

J a c o b i

Vorsitzender des Verwaltungsrates

R a s c h d o r f

Schriftführerin

– GV. NRW. 2016 S. 247
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